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wichtigfte Erzeugmiß find die Fische, weshalb die Fijchereinugung eingehender 

behandelt ift. 

1. Minder wichtige Nutungen. 

1. Die Nußungen der Ströme gehören nah $ 38 Tit. 15 Th. II des 

Allgem. Landrecht3 zu den Negalien des Staates. Was unter den Begriff der 

Nugung fällt, vegelt fich nach $ 110 Tit.2 Th.Ia.a.d. 
Ob die Entnahme von Schilf, Rohr, Kies, Steinen aus dem 

Strome durch einen Dritten erfolgen fan, wird im Zweifel nach der Bejchaffen- 
heit des einzelnen Falles beurtheilt werden müfjen. Grumdfäßlic wird daran 
feitzuhalten jein, daß die Entnahme derartiger Stoffe ohne ftaatliche Genehmt- 
gung unzuläffig ift, wenn fie eine Veränderung des Strombettes mit fich bringt. '”) 

Sm Bereiche der Weichjel-Steombauverwaltung tft durch S 45 der allge 
meinen Volizeiferordnung vom 7. März 1895 vorgefchrieben, daß die Entnahme 

von Steinen, Kies, Erde oder jonftigen Materialien aus dem Flußbette nur auf 

Grund einer Erlaubniß der zuftändigen Behörde zuläffig it und daß “Jeder, 
welcher derartige Arbeiten ausführt, den ihm ertheilten Exrlaubnißjchein auf Ver- 
langen den zuftändigen Strompolizeibeamten jederzeit vorzuzeigen hat. Durch 

Erlag des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 14. Juni 1894 tft ferner 
angeordnet, daß in der Negel für die Entnahme von Kies, Sand und anderen 
Materialien, mit Ausnahme der Steine, bei Extheilung der ftrompolizetlichen 
Erxlaubniß ein entjprechendes Entgelt dann zu bedingen ift, wenn jolche Mlaterta- 
lien an ihren Gewinnungsorten einen die Werbungskoften überfteigenden Werth 
haben. Dies gilt insbefondere von der Entnahme zum Zwece der Weiterver- 

äußerung, bei der eine gewerbsmäßige WVerwerthung der entnommenen Stoffe 
beabfichtigt wird. Liegt die Entfernung derartiger Materialien im nterejje der 
Stromunterhaltung, jo wird ein Entgelt von geringer Höhe beanfprucht oder auf 
ein folches ganz verzichtet. Bisherige Geftattungen der Entnahme zum eigenen 
Gebrauch ohne Entgelt follen nur dann zurücgezogen werden, wenn e8 fich um 

größere Quantitäten handelt und die betreffenden PVerfonen oder Unternehmer 
leiftungsfähig find. Für gemeimnüsgige Anlagen und Zwece ift die unentgeltliche 
Materialhergabe nach wie vor gejtattet. Bei Bemefjung der Gebühr foll in 
billiger und der bisherigen Hebung Nechnung tragender Weife verfahren und 
insbefondere berücfichtigt werden, daß Eleine felbftändige Betriebe nicht durch zu 
hohe Anforderungen in ihrem Fortbeftande gefährdet werden. 

Das Eis ftellt fi) zwar nur al3 eine andere Erfeheinungsform der fich 

innerhalb des Flußbettes bewegenden Wafjerwelle dar, die legtere büßt indejjen 

mit dem DVerlufte ihrer Fortbewegung auch ihre wejentliche Eigenart al3 res 
communis omnium ein und wird ebenfalls ein Produkt des Stromes. Auch) 

die Eisgewinnung wird in einzelnen Steomtheilen gegen Entgelt vergeben. 

Hinfichtlich derfelben machen einzelne Dritte, beijpielsweife die Stadtgemeinde 
Thorn, ein ausfchließliches Nusungsrecht für bejtimmte Stromtheile geltend. 

19) Yergl. Entfeh. d. Reich3-Ger. vom 10. Februar 1881 Bd. 4 ©.-258 und vom 

26. Dftober 1893 Bd. 32 ©. 287, fowie Entjch. des D. VB. ©. vom 27. November 1897 
XXXIL 263. 
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Das Jagdrecht auf den Öffentlichen Flüffen war-nach den Bejtimmungen 
de8 Allgemeinen Landrechts3 dem Brivatverfehr entzogen. Diejer Nechtsjat ift 
durch die SS 1—3 des Gefeßes vom 31. Oftober 1848 (G. ©. ©. 343) und 
die SS 1 und 2 des Gefeges vom 7. März 1850 (G. ©. ©. 165) in Wegfall 
gekommen.) Die Ausübung des Jagdrechtes vegelt fich daher gegenwärtig auch 
bei den öffentlichen, im gemeinen Eigenthum des Staates ftehenden Strömen 
nach den VBorjchriften des Jagd-Bolizeigejeges vom 7. März 1850. Befugt zur 

eigenen Ausübung des Fagdrechtes auf feinem Grund und Boden ift der Be- 
iger nach Maßgabe der SS 2 flgd. a. a. DO. Die Vorausfegungen des S 2 

liegen bei dem Fisfus als Eigenthümer der öffentlichen Flüffe nicht vor, weil 
diefe für fich allein feinen land» oder forjtwirthichaftlich genußten Flächenraum 

darftellen und fie auch den Seen oder Teichen nicht gleichzuftellen find. Die 
öffentlichen Flüffe gehören daher nach $ 4 a. a. D. der Negel nach zu den ges 
meinjchaftlichen Jagdbezirfen der Gemeinden, denen fie angehören.?') : 

2. Fildereiungung. 

Die wichtigfte unter den hier betrachteten Nugungen der öffentlichen Ströme 
und der jonftigen Gewäfjer bildet die Fifcherei. 

a) Allgemeines. 

Zwei Berufsitände nährt von Alters hev die flichende Welle, den Schiffer 

und den Filcher. Beider Lebensführung und Anterefjen find vielfach gemeinfam, 

vielfach verschieden und die DVerjchiedenheit tritt in dem Maße fehärfer und 
tvennender hervor, in dem beide Ermwerbszweige fich ausgejtalten und jeder den 
jeinen befonders gepflegt und gejchäßt wifjen will. So lange der Umfang der 
Schiffahrt, die Größe und die Fortbewegungsgefchwindigfeit der Fahrzeuge fich 
in bejcheidenen Grenzen halten, andererjeitS der anfcheinend unerjchöpfliche Fiich- 

veichthum der Gewäfjer dem Fischer jederzeit und fat mühelos Weberfluß für 

Selbjtverbrauc und Handelsabjah bietet, fehlt e3 an ernten Gründen für den 
Kampf der beiden nterejfen. HZerreigt auch ein plumper Kahn, ein ungefüges 
Floß die aufgeftellten Neße, jo jchädigen derartige Zufälle nur die Fifcherei- 

ausübung der Einzelnen. Tritt aber die Zeit mehr und mehr in das Zeichen 

de3 Verkehrs, mehrt fich die Zahl der Schiffe und Flöße, bildet fich insbejondere 
ein regelmäßiger Dampferverfehr auf „des Königs Straßen zu Wafjer” aus, 
der die Fahrrinne fire fich in Anfpruch nimmt, die Ufer unterwühlt, den Filch- 
bejtand beunruhigt und ihm die gewohnten Laichpläge verfümmert, jo treten fich 
Schiffer und Fischer feindlich gegenüber. 

Aus dem Anwachjen der induftriellen Unternehmungen entjtehen dem Ge- 

-werbe des Legteren weitere jehwere Beeinträchtigungen, Wafjermühlen und Trieb- 

20) Entjch. des Ober-Trib. vom 8. Februar 1853 Bd. 25 ©. 396 und vom 6. März 

1855. GStrieth. Archiv Bd. 15 ©. 316. 

>) Entfch. d DO. 3. ©. vom 23. Mai 1889, XVIII 287. Bergl. hinfichtlich der analog 
zu behandelnden Schienenftraßen der Gifenbahnen den Erlaß des Minifters für Die 

landwirthichaftlichen Angelegenheiten und des Junern vom 1. März 1872. Min. BL f. 

d. 1. Berw. ©. 127. R


